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02.05.03 
Dem 

Haushaltsausschuss 
überwiesen 

 
 
Änderungsantrag  
der Fraktion der SPD 
zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz  
über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen  
für das Haushaltsjahr 2001 (Haushaltsgesetz 2001) und zur  
Änderung anderer Rechtsvorschriften - Drs. 15/1543 
 
 
 
- Einzelplan 04 - 
 
 
Der  Landtag wol le besch l ießen :  
 
Zu Kapitel 04 40  Schulische und außerschulische Erwachse-

nenbildung 
   
Zu Titel 653 01  Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde-

verbände 
 
  Der Ansatz in Höhe von 8.589.500 DM wird 

um 3.200.000 auf 11.789.500 DM erhöht. 
 
Die Erläuterungen werden wie folgt geän-
dert: 
Unter Nr. Ia) wird die Zahl "8.057.500" 
durch die Zahl "11.142.900" ersetzt. 
Unter Nr. Ic) wird die Zahl "132.000" durch 
die Zahl "146.600" ersetzt. 
Unter II wird die Zahl "400.000" durch die 
Zahl "500.000" ersetzt. 

 
 
Wiesbaden, 8. November 2000 
 Der Fraktionsvorsitzende: 
 Clauss 
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